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Störrle, Heizenbrunner Hof 

Gartenhausgeb,iet 
Verfahrensverrnerke: 

Als Entwurf gern. §. 2 Abs. 6 BBauG ausgelegt vorn •• P7·P?.19.89, •••••• 

Auslegung bekanntgernacht 

Als Satzung gern. § .10 BBauG 
vorn Gemeinderat beschlossen 

bis 

arn 

arn 

07.08.1986 ................ 
• . . 2J.P9.J9.Bf5 •••••.• 

•• .Oß .• 1Q.J9.8p ••••••• 

Genehmigt gern. § 11 BBauG vorn Regierungs
präsidium Stuttqart mit Erlaß vorn Q6ß.3J~~7.: 

Genehmigung und Auslegunq bekanntgernacht 

Inkraftqetreten 

Nr. 13:~5.1:2.2,1Q-.0,3 .. 0ß:L.e91Jb,erg 

arn •• ,2Jl.O;J.)!'\87 ••••••• 
arn .. ,2p.p~.J!'\87 ••••••• 

Leonberg, den .. ,2;l.,O;l._1~8.7 •••••••••••• 

Hit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle anderen Vor
schriften außer Kraft, dies gilt insbesondere für den o.a. Bezugs
plan. 

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsolanes sind: 

.Das Bundesbaugesetz (BBauG) vom 6.7.1979 (BGBl I S. 949) 
Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorn 15.9.1977 (BGBl I S. 1763) 
Die Planzeichenverordnung (PlanzV 81) vorn 30.7.1981 (BGBl I S. 833) 
Die Landesbauordnung für Baden-l•iürt ternberg ( LBO) vorn 28, 11 , 1983 

Ge.Bl.S.770) 

Sowie die jeweiligen ergänzenden Rechtsverordnungen und Ver
waltunqsvorschriften. 

Leonbercr, den 

Gefertigt: 20.06.86 

Sta 

Aufq~tellt: 
Deze.nat III 

Hassler 
Bürgermeister 



ZIICHINIRKLARUNG 

Art der baut ichen Nu tzu ng gern . § 9 ( 1) 1 BBau G 

Sondergebiet I Ga rt enhausgebiet (§ 10 Bau NV O) 

und Mindest rund stück s em . 

Zahl der Vollge sc ho sse (§ 16 Bau NVO) 

-z u 1 ä s s i g e Baum a s s e i n m 3 
( § 1 6 ( ·2 ) B a u N V 0 ) 

Mindestgrun ds tü cksgröße (§ 9 (1) Nr . 3 BBauG) 
F min ::: 600 m2 

Bau weise I Baugrenzen gern. § 9 ( 1 ) 2 BBauG 

~ 
lt:._JI 

Nur Einzelhäuschen zulässig (§ 22 BauNVO) 

übe rb aubare Grundstücksfläche I Baugrenze 
( S 23 BauNVO) 

Verkehr sf lä che gern. S 9 ( 1 )" 11 BBauG 

.. :; .. ~ - ' ... ~. 

. ~ ... Verkehrsfläche (S 9 (1) 11 BBauG ) 
' ·.· 

_...... ' : ~· ·.<..: .. • _. . 

Pflanzbindung gem . § 9 ( 1) 25 b BBauG 

••••••• 
• Pfb/G • 
••••••• 

Umgrenzung von Fl ächen mit Bindungen f ür Bepf l an zun
gen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
Gewässern 

Sons ti ge Dar ste ll unge n 

Grenze des rä uml ichen Geltungsbereiches (§ 9 (7) 
BBauG ) 

Höhensc hichtlin ien des bestehe nden Ge l ände s, 
Bezugshöhe NN 



TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

I. Planungsrechtliche Festsetzungen(§ 9 (1) BBauG u. BauNVO) 

1. Art der baulichen Nutzung (SS 1 - 15 BauNVO) 

1.1 Sondergebiet SO-Gartenhausgebiet § 10 BauNVO 
Zulässig sind nur Gartenhäuser zur Aufbewahrung von 
Garten- und sonstigen Gerätschaften, die auch zum 
stundenweisen Aufenthalt geeignet sind, jedoch eine 
Wohnnutzung mit Obernachtung und mit Feuerstätte nicht 
zulassen. Wohnwagen dürfen nicht abgestellt oder als 
Gartenhäuser genutzt werden. 

• 

2. Haß der baulichen Nutzung (§§ 16 - 21 BauNVO) 
Auf jedem Grundstück ist max .. ein Gebäude zugelassen. 
Die Baumasse (umbauter Raum) von Gartenhäusern darf 
max. 25m' einschl. evtl. Unterkellerung und Über
dachungen betragen. 

3. Zahl der Vollgeschosse (§§ 16 und 18 BauNVO) 
Es ist max. ein Vollgeschoß zulässig. 

4. Bauweise (§ 22 BauNVO) 
Offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig. 

5. Oberbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO) 
Entsprechend Festlegung im Lageplan. 
Nur innerhalb der überbaubaren Flächen sind Gebäude 
zulässig. Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
sind auch baurechtlich genehmigungsfreie Gebäude, Ge
wächshäuser und Schuppen i. S. von § 52 Abs. 1 Nr. 
1 - 4 LBO nicht zulässig. 

6. M!ndestgröße der Baugrundstücke (S 9 (1) 3 BBauG 
Zur Erstellung eines Gartenhauses i. S. von Ziff. 1 
und 2 muß die Grundstücksgröße mindestens 600 m' be
tragen. Bei nicht ausreichender Grundstücksgröße ist 
innerhalb der überbaubaren Flächen eine Geschirrhütte 
bis max. 15 m' umbauten Raum zulässig. 

(

Unzulässig ist die Teilung von Grundstücken, wenn da-) 
durch die festgelegte Mindestgrundstücksgröße unter
schritten wird. 

' 



7. Flachen für Stellplatze (§ 9 (1) 4 BBauG) 
Pro Grundstück ist ein Stellplatz zulässig, er ist so an
zulegen, daß aufgrund der Hanglage kein Kraftstoff auslau-
fen kann. · 
Oberdeckte Stellplätze sind unzulässig. 

. / 

8. Verkehrsflachen (§ 9 (1) 4 BBauG) 
Die Erschließung der Grundstücke erfolgt über vorhande
ne Feldwege. Darüber hinaus gehende besondere Erschlie
ßungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

9. Nebenanlagen· 
Vordächer sind außer bei Anrechnung auf den zulässigen 

·umbauten Raum ausgeschlossen. Naturnahe Wasserflächen 
(Teiche) dürfen bis max. 10m' Wasseroberfläche, jedoch 
nur als Geländevertiefung ohne erhöhte Randeinfassung 
angelegt werden. Schwimm- und Pflanzbecken sind nicht 
zulässig. Terrassen sind bis max. 10 m' befestigter 
Fläche zulässig, wobei erforderliche Geländemodeliie
rungen nur innerhalb eines Massenausgleichs erfolgen 
dürfen. Begrenzt zulässig sind Holzpergolen (offene 
Rankgerüste ohne Überdachung) als Anbau, deren Fläche 
max. die Hälfte der Grundfläche des Gebäudes petragen. 

10. Pflanzbindung und Erhaltung von Strauchern und Gewässern 
-(§ 9 (1) 25 b BBauG) 
Auf den entsprechend gekennzeichneten Flächen sind die 
vorhandenen Sträucher und Wildhecken zu erhalten. 
Die Feuchtgebiete auf den Parzellen Nr. 6198 und 6201 
sind natürlich zu belassen und zu erhalten. 

11. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (4) BBauG 
1. V. m. § 73 LBO 

1. Außere Gestaltung der Gebäude(§ 73.(1) LBO) 

1.1 Gebäudehöhe 
Folgende Höhenbegrenzungen, bezogen auf das festgelegte 
Gelände, dürfen nicht überschritten' werden: 

- Traufhöhe 
- Firsthöhe 

max. 2,30 m 
max. 3,00 m 



1.2 Dachform, Dachdeckung 
Zulässig sind nur: 
- Satteldiicher mit einer Dachneigung von mind.15° 

mit rotbrauner Ziegel- oder Holzschindeldeckung. 

1.3 Materialien, Farbgebung 
Die Gebaude sind in Holz- oder Massivbauweise auszu
führen. Die Außenwandflachen sind mit Holz zu ver
schalen oder mit gedeckten Braun-, Grün- oder Ocker
farbtönen zu streichen. 
Auffällig hervortretende Farbtöne sind unzulässig, 
Materialien wie Wellblech, Asbestzement, Glaswände, 
Glasbauteile, Kunststoffe, alle stark reflektierenden 
Materialien sowie Rolläden, Markisen und Bretterver
schläge sind unzulässig. 

2. Gestaltung der unbebauten Flächen 

2.1 Bepflanzung 
Die Grundstücke dürfen nur mit heimischen Wild- bzw. 
Nutzgehölzen bepflanzt werden. Unzulässig sind immer-

·grüne Laub- und Nadelgehölze, ausgenommen einzelste
hender Forchen. Der Nutzungscharakter der Grundstücke 
(Obstwiesen, Wiesen, extensive Gärten) ist zu erhalten. 
Abgängige Hochstammobstgehölze sind wieder durch Hoch
stammobstsorten zu ersetzen. 
Neu zu errichtende Gebäude sind bestehenden Gehölzgrup
pen oder Einzelbäumen zuzuordnen. Ist dies nicht mög
lich, sind zu jedem Einzelgebäude 2 Obsthochstämme zu 
pflanzen. 

2.2 Aufschüttungen, Abgrabungen und AbstUtzungen 
Maßnahmen dieser Art sind nur bis 0,8 m Höhe zulässig. 
Massenbewegungen über 50 m' sind genehmigungspflichtig 
und nur in Verbindung mit der Errichtung von Gebäuden 
zulässig. Stützmauern sind nur als landschaftstypische 
Mauern unter Verwendung von heimischem Natursteinmate
rial zulässig, jedoch nur bis O,B m Höhe. Landschafts
typische bauliche Anlagen (Natursteinmauern, Naturstein
einfassungen) sind zu erhalten. 



2.3 Einfriedigungen 
Als Einfriedigungen sind nur zulässig: 
- Mas chen- und Knüpfgitterzäune ohne Kuns tstoffüber zug in 

maximaler Höhe von 1,20 m mit Holz und MetallstOtzen. 
Einfassungssockel und Sichtblenden (Strohma tten u. ä.) 
sind unzulässig. 

- Freiwachsende, ungeschnittene Hec ken aus heimischen 
Laubgehölzen (wie Hainbuche, Feldahorn, Haselnuß, Li
guster, Heckenkirsche, Kornelkirsche, Schlehe, Hunds 
rose ) . 

2.4 Gestaltung der Wege und befestigten Flächen 
Zur Au sbildung der Wege und Stellflächen im öffentlichen 
und privaten Bereich sind nur wasse rgebundene Decken 
bzw . Schotterra~enflächen zulässig. 
Ausnahmsweise können andere Beläge zugelassen werden, 
wenn dies aus Sicherheitsgründen technis ch erforderlich 
ist. 

2.5 Oberirdische Leitungen 
Alle Leitungen sind unterirdisch zu verlegen. 

111. Na chrichtlich übernommene Festsetzungen 

Wasserwirtschaftsamt Kirchheim I Teck 
Für jegliche Änderung an Gewässern (Grund - und Oberfl~ 
chenwasser) ist ein Wasserrecht sverfahren notwendig. 

GENEHMIGT 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM 
STUnGART 

Q G. MRZ. 1987 


